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Mit Abfällen ordnungsgemäß, fachgerecht und  
sicher umgehen 

TÜV SÜD Akademie GmbH

Abfallentsorgung

Alles in bester Ordnung  

Klare Vorteile für Sie & Ihr Unternehmen

Warum unser Qualifizierungsprogramm zur Abfallentsorgung optimale 
Lösungen für die vielfältigen Anforderungen bietet:

1

2

3

Die komplexen abfallrechtlichen Auflagen korrekt erfüllen

Risiken minimieren

Staatlich anerkannte Lehrgänge, Fach- und Sachlehrgänge

4 Die gesetzlich geforderten Nachweise erwerben 

5 Aktuellste Inhalte zu allen wichtigen Aspekten rund ums 
Thema Abfall 

6 Schulung durch praxiserfahrene Spezialisten 

7 Nützliche Tipps für Ihre betriebliche Praxis

8 Aufrechterhaltung Ihrer Fach- und Sachkundenachweise 
durch Fortbildungslehrgänge

 �Management
 �Anlagen- und Produktionstechnik
 �Umwelttechnik
 �Arbeits- und Gerätesicherheit
 �Medizin und Gesundheit
 �Verkehr und Logistik
 �Elektro- und Gebäudetechnik
 �Informationstechnologie
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Melden Sie sich jetzt mit beiliegendem Faxformular oder online  
für Ihr Lehrgangsmodul an oder sprechen Sie direkt mit Ihrem 
regionalen Ansprechpartner. Wir freuen uns auf Sie!

Mehr Informationen und Weiterbildungsangebote sowie unser 
praktisches Online-Anmeldeformular finden Sie unter: 

www.tuev-sued.de/akademie !

Termine 2010TÜV SÜD Akademie GmbH
Karin Seidel  
Westendstraße 160
80339 München
Telefon	+49 (0) 89 5791-2652
Telefax	 +49 (0) 89 5791-2671 
karin.seidel@tuev-sued.de



32

Modular nach oben

Warum Sie unser Lehrgangskonzept viel 
weiter bringt

Unser modulares Qualifizierungsprogramm bietet Ihnen die Möglich-
keit, in gestaffelter Form drei Abschlüsse zu erzielen – plus Aufrechter-
haltung Ihres Fachkundenachweises durch einen Fortbildungslehrgang. 

Schaffen Sie auch Ordnung in puncto
Einhaltung der rechtlichen Auflagen 

Dem Schutz von Gesundheit und Umwelt misst der Gesetzgeber einen 
hohen Wert bei. So ist auch der Umgang mit Abfall detailliert geregelt: 
Zum Beispiel fordern sowohl die Transportgenehmigungsverordnung 
(TgV) als auch die Entsorgungsfachbetriebeverordnung (EfbV), dass 
verantwortliche Personen in Abfalleinsammlungs- und Transportbe-
trieben bzw. in Entsorgungsfachbetrieben einen Fachkundenachweis 
zu erbringen haben. Und das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 
(KrW-/AbfG) verlangt, dass Betriebsbeauftragte für Abfall geschult  
sein sollen. 

So setzen Sie die gesetzlichen Vorschriften korrekt um 
Mit der TÜV SÜD Akademie als Experte in Sachen Umwelt gehen Sie 
auf Nummer sicher: In unserem umfangreichen, staatlich anerkannten 
Aus- und Weiterbildungsangebot finden Sie alle für Ihren Betrieb wich-
tigen Aspekte rund ums Thema: von Abfällen im Gesundheitswesen 
über Deponien bis hin zur EU-Abfallverbringung. Ziel unserer Lehrgän-
ge ist, dass Sie in möglichst kurzer Zeit und mit vertretbarem Aufwand 
die gesetzlich geforderten Nachweise erwerben und durch Fortbildun-
gen aufrechterhalten. Zudem bekommen Sie nützliche Tipps für Ihre 
betriebliche Praxis durch die erfahrenen Referenten.

Eine saubere Sache: unsere Service-Angebote
Schulen Sie Ihre Mitarbeiter individuell und kostengünstig vor Ort: mit 
unseren maßgeschneiderten Inhouse-Seminaren – Angebote dazu gibt 
es in Ihrem Training Center. Ein weiteres Plus für Sie: Die Abschlüsse 
der TÜV SÜD Akademie sind von der Wirtschaft geschätzt und von Be-
hörden anerkannt. Bei allen Kursen, an denen Sie teilnehmen, erhalten 
Sie eine Teilnahmebestätigung, mit der Sie nachweisen, dass Sie sich 
mit den Lehrgangsinhalten bestens auseinandergesetzt haben.

FORTBILDUNGSLEHRGANG 

LEHRGANG

Fachkundelehrgang für verantwortliche Personen 
in Abfalleinsammlungs- und Transportbetrieben

(gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 TgV)

LEHRGANG

Fachkundelehrgang für 
verantwortliche Personen in 

Entsorgungsfachbetrieben
(gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 3 EfbV)

Fachkundelehrgang für 
Betriebsbeauftragte 

für Abfall
(Grundlage § 55 KrW-/AbfG)

Fortbildungslehrgang für verantwortliche Personen
in Entsorgungsfachbetrieben (gemäß § 11 EfbV, alle 2 Jahre),

in Abfalleinsammlungs- und Transportbetrieben
(gemäß § 6 TgV, alle 3 Jahre)

und für Betriebsbeauftragte für Abfall (nach KrW-/AbfG)
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Inhalt

	� Staatlich anerkannter Fachkundelehrgang für verantwortliche  
Personen in Abfalleinsammlungs- und Transportbetrieben  
gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 TgV �  6

	� Staatlich anerkannter Fachkundelehrgang für  
verantwortliche Personen in Entsorgungsfachbetrieben  
gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 3 EfbV �  8

	� Fachkundelehrgang für Betriebsbeauftragte für Abfall  
(Grundlage: § 55 KrW-/AbfG) �  10

	� Fortbildungslehrgang für verantwortliche Personen  
gemäß § 6 TgV und § 11 EfbV und für Betriebsbeauftragte  
für Abfall nach KrW-/AbfG �  12

	 Grundseminar für Beauftragte Personen nach KrW-/AbfG �  14
	 Neuerungen im Abfallrecht �  16
	 Elektronisches Abfall-Nachweisverfahren �  17
	 Abfallwirtschaft/-entsorgung im Gesundheitswesen �  19
	 Lehrgang zum Erwerb der Sachkunde nach TRGS 520 �  20
	 Fortbildung für Sachkundige nach TRGS 520 �  21
	� Sachkunde/Fortbildung für verantwortliche Personen  
gemäß § 4 Abs. 2 Deponieverordnung – Leitung und  
Beaufsichtigung einer Deponie �  22

	� Sachkundelehrgang für Deponiebetriebspersonal gemäß  
§ 4 Deponieverordnung und Unterweisung gemäß GUV-R 127 �  23

»�Was mich 
überzeugt: Hier 
bekomme ich 
in kurzer Zeit 
Praxis-Know-
how für meinen 
Job.«

	� Unser umfangreiches Qualifizierungskonzept ist modular 
aufgebaut. Die einzelnen Kurse lassen sich flexibel 
buchen und individuell miteinander kombinieren. Das 
erkennen Sie an diesem Zeichen.
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Die Transportgenehmigungsverordnung (TgV) bestimmt in § 3 Abs. 1 Nr. 2, 
dass verantwortliche Personen in Abfalleinsammlungs- und Transport-
betrieben über fachliche Kenntnisse verfügen müssen. Dieser staatlich 
anerkannte Lehrgang vermittelt Ihnen diese Fachkenntnisse. Unsere 
Experten in Sachen Umwelttechnik informieren Sie eingehend über die 
einzuhaltenden abfallrechtlichen Vorschriften und unterstützen Sie mit 
konkreten und kompetenten Anleitungen zur Umsetzung der gesetzlichen 
Auflagen in Ihrem betrieblichen Alltag. Nach erfolgreicher Teilnahme am 
Lehrgang erwerben Sie den Fachkundenachweis gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 TgV 
und haben die Gewähr, Ihr Unternehmen optimal dabei zu unterstützen, 
Abfälle ordnungsgemäß und umweltgerecht einzusammeln und zu 
transportieren.  

Inhalt
	� Rechtsgrundlagen für abfallwirtschaftliche Tätigkeiten 
– Rechtssystematik 
– EU- und nationale Gesetze und Verordnungen im Bereich Abfall  
– Vorschriften des Umweltrechts 
– Straf- und Ordnungsrecht  
– Haftungsrecht

	� Nachweisführung  
– Umgang mit dem Abfallverzeichnis (AVV) 
– Nachweisverordnung 
– Elektronische Nachweisführung 
– Abfallregister

	� Transport, Vermittlung 
– Gefahrgutrecht 
– Transport im In- und Ausland  
– Grenzüberschreitende Abfallverbringung 
– Makler und Händler

	� Entsorgungsfachbetrieb 
– Der Weg zum Entsorgungsfachbetrieb 
– Anforderungen und Vorteile

	� Produktverantwortung 
	� Abfalleigenschaften und Charakteristik 
	� Abfälle mit besonderem Gefährdungspotenzial
	� Entsorgungsanlagen

Teilnehmerkreis
	� Personen, die für die Leitung und Beaufsichtigung eines Betriebs zur 
Einsammlung und Beförderung von Abfällen verantwortlich sind

Abfälle fachkundig einsammeln und transportieren

Staatlich anerkannter Fachkundelehrgang  
für verantwortliche Personen in Abfall- 
einsammlungs- und Transportbetrieben  
gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 TgV  

Ihr Nutzen: 
	� Verantwortliche erwerben die von der TgV geforderten 
Fachkenntnisse.

	� Umfassende Kenntnis der für Ihren Betrieb gelten-
den abfallrechtlichen Vorschriften 

	� Konkrete Anleitungen zur Umsetzung der gesetzlichen Auflagen  

!

Abschluss:	 Teilnahmebescheinigung der TÜV SÜD Akademie
Dauer:	 4 Tage
Preis:	 8�40,00 w Teilnahmegebühr 

80,00 w Lernmittel (alle zzgl. MwSt.)
Referent:	� Fachdozenten der TÜV SÜD Akademie, von  

Behörden und Betrieben sowie Rechtsanwälte 
Produkt-Link:	 www.tuev-sued.de/akademie/2112106 
Termine:	 Finden Sie auf Seite 26
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Die Entsorgungsfachbetriebeverordnung (EfbV) verlangt in § 9 Abs. 2 Nr. 3, 
dass verantwortliche Personen in Entsorgungsfachbetrieben über fach-
liche Kenntnisse verfügen müssen. Das ist das Ziel dieses staatlich aner-
kannten Fachkundelehrgangs: Er vermittelt Ihnen als Verantwortlichem 
das nötige fachliche Wissen. Unsere Experten unterrichten Sie umfassend 
über die einzuhaltenden abfallrechtlichen Vorschriften und geben Ihnen 
wertvolle Anleitungen für die Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen 
in Ihren betrieblichen Ablauf. Nach erfolgreicher Teilnahme an diesem 
Lehrgang erwerben Sie den vorgeschriebenen Fachkundenachweis  
gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 3 EfbV mit dem Sie rundum bestens informiert die 
Ihnen übertragenen verantwortungsvollen Aufgaben anpacken. 

Inhalt
	� Rechtsgrundlagen für abfallwirtschaftliche Tätigkeiten 
– Rechtssystematik 
– EU- und nationale Gesetze und Verordnungen im Bereich Abfall 
– Vorschriften des Umweltrechts 
– Straf- und Ordnungsrecht 
– Haftungsrecht

	� Nachweisführung 
– Umgang mit dem Abfallverzeichnis (AVV) 
– Nachweisverordnung 
– Elektronische Nachweisführung  
– Abfallregister

	� Transport, Vermittlung 
– Gefahrgutrecht 
– Transport im In- und Ausland 
– Grenzüberschreitende Abfallverbringung 
– Makler und Händler

	� Entsorgungsfachbetrieb 
– Der Weg zum Entsorgungsfachbetrieb 
– Anforderungen und Vorteile

	� Produktverantwortung 
	� Abfalleigenschaften und Charakteristik 
	� Abfälle mit besonderem Gefährdungspotenzial
	� Entsorgungsanlagen: Zulassungen und Anlagentechnik 

	� Anlagenbetrieb 
– Organisatorische Maßnahmen 
– Betriebsorganisation 
– Arbeitsschutz 
– Umweltschutz

Teilnehmerkreis
	� Personen, die für die Leitung und Beaufsichtigung eines  
Entsorgungsfachbetriebs verantwortlich sind

Hinweis: Der Besuch der Veranstaltung „Fachkundelehrgang gemäß  
§ 3 Abs. 1 Nr. 2 TgV“ oder „Fachkundelehrgang für Betriebsbeauftragte 
für Abfall (Grundlage: § 55 KrW-/AbfG)” kann angerechnet werden. In 
diesem Fall gilt: Dauer 1 Tag; Preis 290,00 w (zzgl. MwSt.).

Abfall fachgerecht entsorgen

Staatlich anerkannter Fachkundelehrgang für 
verantwortliche Personen in Entsorgungs-
fachbetrieben gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 3 EfbV 

Ihr Nutzen: 
	� Verantwortliche erwerben die von der EfbV  
geforderten Fachkenntnisse.

	� Rechtssicherheit durch Kenntnis der für Entsor-
gungsbetriebe geltenden Vorschriften

	� Wertvolle Hinweise zur Umsetzung der gesetzlichen Auflagen  

!

Abschluss:	 Teilnahmebescheinigung der TÜV SÜD Akademie
Dauer:	 5 Tage
Preis:	 1.0�40,00 w Teilnahmegebühr 

80,00 w Lernmittel (alle zzgl. MwSt.)
Referent:	� Fachdozenten der TÜV SÜD Akademie, von  

Behörden und Betrieben sowie Rechtsanwälte
Produkt-Link:	 www.tuev-sued.de/akademie/2112105 
Termine:	 Finden Sie auf Seite 27
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Die nötigen Kenntnisse vorweisen

Fachkundelehrgang für Betriebsbeauftragte 
für Abfall (Grundlage: § 55 KrW-/AbfG)

Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) verlangt in  
§ 54, dass der Arbeitgeber Betriebsbeauftragte für Abfall ernennen 
muss, das heißt schriftlich beauftragte und dafür geschulte Perso-
nen, die den Betreiber beraten und Kontrollfunktionen ausüben. Der 
Beauftragte erstattet dem Betreiber einen jährlichen Bericht über die 
getroffenen und beabsichtigten Maßnahmen. 
Dieser fünftägige Lehrgang vermittelt Betriebsbeauftragten für Abfall 
in spe das nötige Know-how gemäß § 55 KrW-/AbfG, um ihre Aufgaben 
und Pflichten fachkundig und rechtskonform wahrnehmen zu können. 
Gemeinsam mit unseren Experten erarbeiten Sie praxisbezogen die 
Betriebsabläufe und Verantwortlichkeiten, die für die Umsetzung der 
rechtlichen Vorgaben im Abfallbereich in Ihrem Unternehmen erforder-
lich sind. Integriert sind die angrenzenden Bereiche wie Lagerung und 
Transport von Abfällen sowie insbesondere die Gefahrgutvorschriften, 
mit denen Sie in der Praxis konfrontiert werden. Auch die Haftung des 
Einzelnen und des Unternehmens im Entsorgungsbereich wird Ihnen 
erläutert. Durch die praxisgerechte Vermittlung der Inhalte sind Sie in 
der Lage, das Erlernte unmittelbar in Ihrem beruflichen Umfeld anzu-
wenden.

Inhalt
	� Rechtsgrundlagen für abfallwirtschaftliche Tätigkeiten 
– Rechtssystematik 
– EU- und nationale Gesetze und Verordnungen im Bereich Abfall 
– Vorschriften des Umweltrechts 
– Straf- und Ordnungsrecht 
– Haftungsrecht

	� Nachweisführung 
– Umgang mit dem Abfallverzeichnis (AVV) 
– Nachweisverordnung 
– Elektronische Nachweisführung  
– Abfallregister

	� Transport, Vermittlung 
– Gefahrgutrecht 
– Transport im In- und Ausland 
– Grenzüberschreitende Abfallverbringung 
– Makler und Händler

	� Entsorgungsfachbetrieb 
– Der Weg zum Entsorgungsfachbetrieb 
– Anforderungen und Vorteile

	� Produktverantwortung 
	� Abfalleigenschaften und Charakteristik 
	� Abfälle mit besonderem Gefährdungspotenzial
	� Entsorgungsanlagen
	� Anlagenbetrieb
	� Aufgaben, Rechte und Pflichten des/der Betriebsbeauftragten
	� Betriebsorganisation

Teilnehmerkreis
	� Personen aus dem industriellen, gewerblichen und kommunalen  
Bereich, die zum Betriebsbeauftragten für Abfall bestellt werden 
und/oder für Entsorgung, Lagerung und Transport von Abfällen 
zuständig sind

Hinweis: Der Besuch der Veranstaltung „Fachkundelehrgang gemäß  
§ 3 Abs. 1 Nr. 2 TgV“ oder „Fachkundelehrgang gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 3 EfbV” 
kann angerechnet werden. In diesem Fall gilt: Dauer 1 Tag;  
Preis 290,00 w (zzgl. MwSt.).

Ihr Nutzen: 
	� Voraussetzung, um als Betriebsbeauftragter für 
Abfall tätig werden zu können

	� Fundierte rechtliche und praktische Fachkenntnisse 
für Ihre Arbeit 

	� Eine rechtskonforme und sichere Abfallbeseitigung

!

Abschluss:	 Teilnahmebescheinigung der TÜV SÜD Akademie
Dauer:	 5 Tage
Preis:	 1.0�40,00 w Teilnahmegebühr 

80,00 w Lernmittel (alle zzgl. MwSt.)
Referent:	� Fachdozenten der TÜV SÜD Akademie, von  

Behörden und Betrieben sowie Rechtsanwälte 
Produkt-Link:	 www.tuev-sued.de/akademie/2112108
Termine:	 Finden Sie auf Seite 28
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Über Know-how auf aktuellstem Stand verfügen

Fortbildungslehrgang für verantwortliche 
Personen gemäß § 6 TgV und § 11 EfbV 
und für Betriebsbeauftragte für Abfall nach 
KrW-/AbfG

Um Ihrer Aufgabe als Abfallbeauftragter oder als verantwortliche Per-
son in Abfalleinsammlungs- und Transportbetrieben und Entsorgungs-
fachbetrieben gerecht werden zu können, muss Ihr Fachwissen auf 
aktuellem Stand sein. Die regelmäßige Teilnahme an Fortbildungslehr-
gängen wird auch nach § 6 Transportgenehmigungsverordnung (mind. 
alle 3 Jahre), nach § 11 Entsorgungsfachbetriebeverordnung (mind.  
alle 2 Jahre) sowie nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz  
(KrW-/AbfG) gefordert.
Mit der Teilnahme an diesem staatlich anerkannten zweitägigen Fortbil-
dungslehrgang erfüllen Sie die gesetzlichen Verpflichtungen – und wer-
den kompetent und kompakt über die aktuellen Neuerungen und Trends 
im Entsorgungsbereich informiert: Sie erfahren die Änderungen im EU- 
und nationalen Abfallrecht, vertiefen Ihre Kenntnisse zu den Vorschrif-
ten beim Umgang mit gefährlichen Abfällen und frischen Ihr Wissen 
über die gefahrgutrechtlichen Aspekte in der Abfallentsorgung auf. Die 
Nachweisführung bei gefährlichen Abfällen wird anhand praktischer 
Beispiele vertieft und last, but not least werden Problemstellungen aus 
der Praxis unter die Lupe genommen.

Inhalt
	� Neuerungen im nationalen Abfallrecht, insbesondere des   
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG)

	� Änderungen im internationalen Recht
	� Aktuelle Verordnungen im praktischen Vollzug
	� Änderungen im Gefahrstoffrecht 
	� Neuerungen in den Arbeitsschutzregelungen sowie den Berufs-
genossenschaftlichen Vorschriften 

	� Gefahrgutrecht mit Hinweisen zu Änderungen
	� Trends in der Entsorgungstechnik und Entsorgungswirtschaft,  
Ausblick auf zukünftige Entwicklungen

	� Praxisbeispiele
	� Organisation und Durchführung des Arbeitsschutzes im Betrieb
	� Kennzeichnung und Lagerung gefährlicher Abfälle

Teilnehmerkreis
	� Verantwortliche Personen in Entsorgungsfachbetrieben bzw.  
Abfalleinsammlungs- und Transportbetrieben 

	� Betriebsbeauftragte für Abfall 
	� Personen, die für die Entsorgung, Lagerung oder den Transport von 
Abfällen verantwortlich sind und bereits Grundkenntnisse haben

Voraussetzung
	� Fachkundenachweis gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 TgV bzw.  
§ 9 Abs. 2 Nr. 3 EfbV und/oder Fachkundenachweis gemäß  
§ 55 KrW-/AbfG

Ihr Nutzen: 
	� Nachweis der gesetzlich vorgeschriebenen regel-
mäßigen Fortbildung 

	� Kenntnis der aktuellen Neuerungen und Trends im 
Entsorgungsbereich

	 Erörterung von Problemstellungen aus Ihrer Praxis

!

Abschluss:	 Teilnahmebescheinigung der TÜV SÜD Akademie
Dauer:	 2 Tage
Preis:	 540,00 w Teilnahmegebühr (zzgl. MwSt.)  
Referent:	 Fachdozenten der TÜV SÜD Akademie 
Produkt-Link:	 www.tuev-sued.de/akademie/2112116
Termine:	 Finden Sie auf Seite 28/29
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Die nötigen Grundlagen schaffen

Grundseminar für Beauftragte Personen 
nach KrW-/AbfG  

Dieses Seminar macht Sie mit den rechtlichen und praktischen Grund-
lagen der Abfallentsorgung vertraut, die Sie als Beauftragte Person 
nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) benöti-
gen, um in der Lage zu sein, Ihre Aufgaben wahrzunehmen.

Inhalt
	� Einführung in die Rechtsvorschriften 
	� Nationales Abfallrecht 
	� Problemstellungen im praktischen Vollzug des Unternehmens 
	� Abfalleinstufung nach Abfallverzeichnisverordnung 
	� Nachweisverfahren für gefährliche Abfälle  
– Entsorgungsnachweis  
– Sammelentsorgungsnachweis  
– Begleitschein  
– Übernahmeschein

	� Umsetzung Registerpflicht

Teilnehmerkreis
	� Disponenten
	� Betriebsangehörige, die für die Abfallentsorgung zuständig sind
	� Andere ausdrücklich Beauftragte Personen
	� Sonstige interessierte Personen

Ihr Nutzen: 
	� Beauftragte Personen erwerben das nötige Basis-
wissen zur Abfallbeseitigung. 

	� Kenntnis der rechtlichen Rahmenbedingungen und 
wirtschaftlichen Aspekte

	� Praxisanleitungen für das innerbetriebliche Handling 

!

»�Die Schulungen 
helfen uns, die 
geltenden Vor-
schriften korrekt 
einzuhalten.«

Abschluss:	 Teilnahmebescheinigung der TÜV SÜD Akademie
Dauer:	 1 Tag
Preis:	 320,00 w Teilnahmegebühr (zzgl. MwSt.)  
Referent:	 Fachdozenten der TÜV SÜD Akademie 
Produkt-Link:	 www.tuev-sued.de/akademie/2112101
Termine:	 Finden Sie auf Seite 29
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Immer up to date sein

Neuerungen im Abfallrecht

Holen Sie sich das aktuellste Know-how in Sachen Abfall & Recht: In 
diesem eintägigen Seminar erhalten Sie detaillierte Informationen zu 
den aktuell verabschiedeten und den geplanten Neuregelungen im 
Abfallrecht. 

Inhalt
	� Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
	� Hinweise zur Anwendung der Abfallverzeichnisverordnung
	� Nachweisverfahren – Umsetzung in der Praxis

	 – Nachweispflichten
	 – Registerpflichten

	� Aktuelles zum elektronischen Nachweisverfahren
	� Altholzverordnung
	� Altölverordnung
	� Geplante Neuregelungen auf nationaler Ebene
	� EU- und nationale Vorgaben im Bereich Elektronikschrott
	� Aktuelles zum praktischen Vollzug der gültigen Rechtsvorschriften
	 An EU-Recht angepasstes Deponierecht

Teilnehmerkreis
	� Betriebsbeauftragte für Abfall
	� Personen, die für die Entsorgung, Lagerung oder den Transport von 
Abfällen verantwortlich sind

	� Sonstige interessierte Personen

Ihr Nutzen: 
	� Up to date im Abfallrecht: Sie kennen die neuesten 
Gesetze und was in Planung ist.

	� Wertvolle Tipps für die Anwendung
	� Sie sind bestens vorbereitet und gerüstet für den 
ständigen Wandel.

!

Abfälle jetzt elektronisch nachweisen

Elektronisches Abfall-Nachweisverfahren

Ab April 2010 muss die Nachweisführung gefährlicher Abfälle elek-
tronisch erfolgen. Dieses Seminar vermittelt Ihnen die erforderlichen 
rechtlichen sowie praktischen Kenntnisse und macht Sie mit den 
Software-Tools vertraut.

Inhalt
	� Rechtliche Grundlagen 
	� Nachweisverordnung, Vollzugshilfe zu den Übergangsbestimmungen 
zur elektronischen Nachweisführung 

	� Möglichkeiten der Übertragung des elektronischen Nachweisvollzuges 
	� Praxis am PC 

	 – �Elektronisches Nachweisverfahren und qualifizierte elektronische 
Signatur (qeS) 

	 – �Erzeugung der erforderlichen Transportpapiere, Entsorgungsnach-
weise und Verwaltung dieser Vorgänge

Teilnehmerkreis
	� Betriebsbeauftragte für Abfall 
	� Verantwortliche Personen wie z. B. Betriebs- und Abteilungsleiter, 
Disponenten, Betriebsangehörige, die für die Abfallentsorgung 
zuständig sind

	� Andere ausdrücklich Beauftragte Personen inkl. Vertreter zustän-
diger Behörden

	� Sonstige interessierte Personen

Ihr Nutzen: 
	� Eine optimale Vorbereitung auf die Umstellung zum 
neuen Nachweisverfahren 

	� Fundierte rechtliche und praktische Kenntnisse zur 
elektronischen Nachweisführung 

	� Aus der Praxis – für die Praxis: Ein wesentlicher Teil des Kurses 
ist die Schulung am PC. 

!

Abschluss:	 Teilnahmebescheinigung der TÜV SÜD Akademie
Dauer:	 1 Tag
Preis:	 320,00 w Teilnahmegebühr (zzgl. MwSt.) 
Referent:	 Fachdozenten der TÜV SÜD Akademie 
Produkt-Link:	 www.tuev-sued.de/akademie/2112312
Termine:	 Finden Sie auf Seite 30

Abschluss:	 Teilnahmebescheinigung der TÜV SÜD Akademie
Dauer:	 1 Tag
Preis:	 370,00 w Teilnahmegebühr (zzgl. MwSt.) 
Referent:	 Fachdozenten der TÜV SÜD Akademie 
Produkt-Link:	 www.tuev-sued.de/akademie/2112311
Termine:	 Finden Sie auf Seite 30
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Medizinische Abfälle korrekt entsorgen

Abfallwirtschaft/-entsorgung  
im Gesundheitswesen

In diesem Seminar lernen Sie die Anforderungen und Lösungsmöglichkeiten 
für die Vermeidung, Verwertung und die ordnungsgemäße Entsorgung von 
Abfällen aus Krankenhäusern, Arztpraxen und medizinischen Labors kennen.

Inhalt
	� Rechtliche Rahmenbedingungen
	� Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

	 – Grundlagen der Abfallwirtschaft
	 – Einstufung von Abfällen
	 – Nachweisverfahren und Europäisches Abfallverzeichnis

	� Abfälle aus humanmedizinischen Einrichtungen
	 – Abfallarten in Krankenhäusern, Arztpraxen und medizinischen Labors
	 – Fachgerechte Sammlung
	 – �Ordnungsgemäße Entsorgung: Entsorgungskonzept, -planung, 

-wege und -nachweise
	� Tätigkeit des Betriebsbeauftragten für Abfall in Krankenhäusern und 
Kliniken

Teilnehmerkreis
	� Betriebsbeauftragte für Abfall
	� Betriebsleiter, Verwaltungsleiter in staatlichen, städtischen und 
privaten Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen

	� Mitarbeiter/-innen größerer Arztpraxen und medizinischer Labors

Ihr Nutzen: 
	� Vorschriftsgemäßer Umgang mit Abfällen aus Kran-
kenhäusern, Arztpraxen und medizinischen Labors

	� Kenntnis der rechtlichen Grundlagen zum Thema 
Abfall im Gesundheitswesen

	� Praxis-Know-how zur Entsorgung medizinischer Abfälle 

!

»�Hier sind Exper-
ten am Werk: Die 
Tipps kann ich 
für meine Arbeit 
gut gebrauchen.«

Abschluss:	 Teilnahmebescheinigung der TÜV SÜD Akademie
Dauer:	 1 Tag
Preis:	 320,00 w Teilnahmegebühr (zzgl. MwSt.)  
Referent:	 Fachdozenten der TÜV SÜD Akademie 
Produkt-Link:	 www.tuev-sued.de/akademie/2112309
Termine:	 Finden Sie auf Seite 30
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Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren

Lehrgang zum Erwerb der Sachkunde nach 
TRGS 520 

Ihr Nutzen: 
	� Nachweis der für den Umgang mit gefährlichen 
Abfällen geforderten Sachkunde 

	� Einhaltung der komplexen rechtlichen  
Bestimmungen

	� Mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb 

!

Up to date bleiben

Fortbildung für Sachkundige nach TRGS 520  

Fachkräfte und sonstiges Personal in Sammelstellen und Zwischen-
lagern für Kleinmengen gefährlicher Abfälle müssen gemäß TRGS 520 
jährlich fortgebildet werden. Die Fortbildungsmaßnahmen und die 
Teilnehmer sind im Unternehmen zu dokumentieren. In unserem Kom-
paktseminar erhalten Sie kompetentes und praxisbezogenes Wissen 
rund ums Thema Lagerung gefährlicher Abfälle und aktualisieren Ihre 
Kenntnisse. Zugleich kommen Sie Ihrer gesetzlich geforderten Fort-
bildungspflicht nach.

Inhalt
	� Umgang mit gefährlichen Abfällen
	� Arbeitsschutzvorschriften
	� Unfälle mit ätzenden Stoffen
	� Vergiftungen
	� Abfallwirtschaft
	� Bekämpfung von Entstehungsbränden
	� Änderungen von Gesetzen und Verordnungen
	� Abfallrecht

Teilnehmerkreis
	� Personen, die den „Lehrgang zum Erwerb der Sachkunde nach  
TRGS 520“ erfolgreich abgeschlossen haben und der jährlichen 
Fortbildungspflicht gemäß TRGS 520 Nr. 4.4 nachkommen wollen

Ihr Nutzen: 
	� Sie kommen Ihrer jährlichen Fortbildungspflicht nach.
	� Ihr Fachwissen wird aufgefrischt und erweitert.
	� Ein wichtiger Beitrag, um das durch gefährliche 
Abfälle bestehende Unfallrisiko zu minimieren

!

Sie erwerben die erforderlichen Kenntnisse zum Erkennen der  
Gefahren und der notwendigen Schutzmaßnahmen beim Umgang mit 
gefährlichen Abfällen gemäß TRGS 520 Nr. 4.2 Abs. 2 und erfahren,  
wie Sie den gesetzlichen Regelungen gerecht werden.

Inhalt
	� Eigenschaften und Wirkungsweise gefährlicher Abfälle: z. B. Prüf-
methoden, Wirkung im Zielorganismus, Vergiftungssymptome

	� Rechtsvorschriften und Berufsgenossenschaftliche Vorschriften,  
u. a. auch Gefahrstoffverordnung, KrW-/AbfG, Strafgesetzbuch, UVV

	� Sammelverfahren für gefährliche Abfälle in Kleinmengen
	� Arbeitsplatzüberwachung, Gasprüfmethoden: Auswahl geeigneter 
Geräte und Verfahren, Handhabung/Fehlerquellen

	� Persönliche Schutzausrüstung; Sofortmaßnahmen bei Unfällen mit 
gefährlichen und nicht identifizierten Abfällen

	� Darstellung und Erörterung der Sammelpraxis; Prüfung
 
Teilnehmerkreis

	� Mitarbeiter/-innen in Sammelstellen und Zwischenlagern für gefähr-
liche Abfälle aus privaten Haushalten, gewerblichen oder sonstigen 
wirtschaftlichen Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen, von 
Wertstoffhöfen und Kommunen, Umweltberater

Hinweis: Voraussetzung für die Sachkunde (TRGS 520) ist ein Ersthelferkurs. 

Abschluss:	 Teilnahmebescheinigung der TÜV SÜD Akademie
Dauer:	 1 Tag
Preis:	 320,00 w Teilnahmegebühr (zzgl. MwSt.) 
Referent:	 Fachdozenten von Firmen 
Produkt-Link:	 www.tuev-sued.de/akademie/2112202
Termine:	 Finden Sie auf Seite 31

Abschluss:	 Zeugnis der TÜV SÜD Akademie
Dauer:	 3 Tage
Preis:	 690,00 w Teilnahmegebühr (zzgl. MwSt.) 
Referent:	� Fachdozenten von Firmen und Behörden  

sowie Rechtsanwälte 
Produkt-Link:	 www.tuev-sued.de/akademie/2112201
Termine:	 Finden Sie auf Seite 30
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Deponien sachkundig leiten und beaufsichtigen

Sachkunde/Fortbildung für verantwortliche
Personen gemäß § 4 Abs. 2 Deponieverord-
nung – Leitung und Beaufsichtigung einer 
Deponie 

Gemäß § 4 Abs. 2 der Deponieverordnung müssen die für die Leitung
und Beaufsichtigung einer Deponie verantwortlichen Personen Sach- 
kunde haben und mindestens alle zwei Jahre an Fortbildungen teilneh-
men. Mit unserem Seminar erhalten Sie den für Ihre Arbeit erforderli-
chen aktuellen Wissensstand.

Inhalt
	� Vorschriften des Abfallrechts und des für die abfallrechtlichen Tätig-
keiten geltenden sonstigen Umweltrechts

	� Deponieerrichtung, -betrieb, -stilllegung und -nachsorge
	� Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren und Belästigungen, die 
von einer Deponie ausgehen können, sowie Maßnahmen zu ihrer 
Verhinderung oder Beseitigung

	� Art und Beschaffenheit von Abfällen
	� Bezüge zum Gefahrgutrecht
	� Vorschriften der betrieblichen Haftung
	� Arbeitsschutz

 
Teilnehmerkreis

	� Für die Leitung und Beaufsichtigung einer Deponie verantwortliche 
Personen sowie das sonstige Personal

Ihr Nutzen: 
	� Als Deponieleitung und -aufsicht weisen Sie Ihre 
Fortbildungspflicht nach.

	� Aktuelle Informationen zu allen wichtigen Aspekten 
einer Abfalldeponie

	� Gewährleistung des rechtskonformen, sicheren Betriebs 

!

Sicher arbeiten auf Deponien

Sachkundelehrgang für Deponiebetriebs-
personal gemäß § 4 Deponieverordnung und
Unterweisung gemäß GUV-R 127

Die Deponieverordnung (DepV) § 4 schreibt vor, dass Deponiebetriebs-
personal sachkundig sein muss. Auch die GUV-R 127 verlangen in Punkt 
6.3.4, dass die dort Arbeitenden über die Gefahren informiert sind – die 
Unterweisung hat vor Aufnahme der Tätigkeit und danach mindestens 
jährlich zu erfolgen. Mit diesem Seminar absolvieren Sie die beiden 
geforderten Schulungen.

Inhalt
	� Nationale Vorschriften des Abfallrechts und das für die abfallrecht-
lichen Tätigkeiten geltende sonstige Umweltrecht

	� Europäisches Recht zu Abfalldeponien
	� BG-Regelwerk
	� Betriebssicherheitsverordnung
	� Grundlagen der Deponiegastechnik
	� GUV-R 127 Deponien – Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz
	� Explosionsschutzmaßnahmen
	� Sicherung, Abdichtung und Sanierung von Deponien

Teilnehmerkreis
	� Betriebspersonal, das auf und in Deponien arbeitet

Ihr Nutzen: 
	� Absolvieren der von DepV und GUV-R 127 geforder-
ten Ausbildung

	� Rechtlich korrektes und sicheres Arbeiten auf und 
in Deponien

	� Ausschließen von folgenschweren Störfällen

!

Abschluss:	 Teilnahmebescheinigung der TÜV SÜD Akademie
Dauer:	 1 Tag
Preis:	 320,00 w Teilnahmegebühr (zzgl. MwSt.) 
Referent:	 Fachdozenten der TÜV SÜD Akademie 
Produkt-Link:	 www.tuev-sued.de/akademie/2112113
Termine:	 Finden Sie auf Seite 31

Abschluss:	 Teilnahmebescheinigung der TÜV SÜD Akademie
Dauer:	 1 Tag
Preis:	 320,00 w Teilnahmegebühr (zzgl. MwSt.)  
Referent:	 Fachdozenten der TÜV SÜD Akademie 
Produkt-Link:	 www.tuev-sued.de/akademie/2112112
Termine:	 Finden Sie auf Seite 31
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Sie wünschen eine persönliche Beratung oder möchten anspruchs-
volle Inhouse-Konzepte und umfassende Qualifizierungsmaßnahmen 
umsetzen? Unsere Bildungsmanager stehen auch in Ihrer Nähe für 
kompetente Beratung und Umsetzung zur Verfügung.

Fachkompetenz ist unsere Stärke 

Ihre regionalen Ansprechpartner/-innen 

Augsburg 

Steffi Moosmüller, Tel. 0821 5904-296, 
Fax 0821 5904-295, steffi.moosmueller@tuev-sued.de 
 
Erfurt und Jena

Heike Bretschneider, Tel. 0351 4202-114, 
Fax 0351 4202-134, heike.bretschneider@tuev-sued.de  
 
Frankfurt a. M., Kassel und Köln

Alexandra Friedrich-Hascher, Tel. 069 5092996-19,  
Fax 069 5092996-20, alexandra.friedrich-hascher@tuev-sued.de 
 
Hamburg 

Jennifer Toltschin, Tel. 040 3008 4687-12, 
Fax 040 3008 4687-10, jennifer.toltschin@tuev-sued.de 
 
Leipzig, Zwickau, Dresden und Berlin

Marko Fuhsy, Tel. 0341 4653-387,  
Fax 0341 4653-382, marko.fuhsy@tuev-sued.de 
 
Mannheim, Karlsruhe und Freiburg

Michael Gudjan, Tel. 0621 395-217, 
Fax 0621 395-394, michael.gudjan@tuev-sued.de 
 
München

Karin Seidel, Tel. 089 5791-2652, 
Fax 089 5791-2671, karin.seidel@tuev-sued.de 
 
Nürnberg, Würzburg und Bayreuth 

Karina Heidenreich, Tel. 0911 6557-263, 
Fax 0911 6557-364, karina.heidenreich@tuev-sued.de

Regensburg 

Sabine Vockensperger, Tel. 0941 46406-21,  
Fax 0941 46406-20, sabine.vockensperger@tuev-sued.de 
 
Stuttgart 

Birgit Bachmann, Tel. 0711 7005-371,  
Fax 0711 7005-215, birgit.bachmann@tuev-sued.de 

Inhouse-Seminare: Bedarfsgerechte Trainings direkt  
in Ihrem Unternehmen
Was halten Sie von Weiterbildung, die direkt in Ihr Unternehmen 
kommt? Die Experten der TÜV SÜD Akademie entwickeln Trainings 
individuell für Sie. Im ersten Schritt erstellen wir gemeinsam mit 
Ihnen eine genaue Bildungsbedarfsanalyse. Wir legen Ziele fest 
und konzipieren Ihr Inhouse-Seminar entsprechend. Sie profitieren 
von erstklassiger Qualifizierung: Seminarvorbereitung, Kursunter-
lagen, Erfolgskontrolle und Transfersicherung inklusive.
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Termine und Orte 2010

08.02. – 11.02.10 Mannheim
10.02. – 25.02.10 München*
22.02. – 25.02.10 Regensburg
23.02. – 03.03.10 Frankfurt a. M.*
01.03. – 04.03.10 Augsburg
08.03. – 11.03.10 Stuttgart
15.03. – 18.03.10 Nürnberg
22.03. – 25.03.10 Dresden
13.04. – 21.04.10 Köln*
19.04. – 22.04.10 Berlin
05.05. – 20.05.10 München*
08.06. – 16.06.10 Gießen*
21.06. – 24.06.10 Leipzig
21.06. – 24.06.10 Regensburg

28.06. – 01.07.10 Mannheim
05.07. – 08.07.10 Bayreuth
19.07. – 22.07.10 Augsburg
16.08. – 19.08.10 Jena
13.09. – 16.09.10 Dresden
20.09. – 23.09.10 Regensburg
06.10. – 21.10.10 München*
11.10. – 14.10.10 Augsburg
18.10. – 21.10.10 Stuttgart
26.10. – 03.11.10 Frankfurt a. M.*
09.11. – 12.11.10 Leipzig
15.11. – 18.11.10 Mannheim
22.11. – 25.11.10 Nürnberg
29.11. – 02.12.10 Regensburg

* �Termine für Gießen sind wie folgt gesplittet: 
08.06.10 – 10.06.10 + 16.06.10

* �Termine für Frankfurt a. M. sind wie folgt gesplittet: 
23.02.10 – 25.02.10 + 03.03.10 	 26.10.10 – 28.10.10 + 03.11.10

* �Der Termin für Köln ist wie folgt gesplittet: 
13.04.10 – 15.04.10 + 21.04.10

* �Termine für München sind wie folgt gesplittet: 
10.02.10 – 12.02.10 + 25.02.10	 06.10.10 – 08.10.10 + 21.10.10 
05.05.10 – 07.05.10 + 20.05.10 

Staatlich anerkannter Fachkundelehrgang für verantwortliche 
Personen in Abfalleinsammlungs- und Transportbetrieben gemäß  
§ 3 Abs. 1 Nr. 2 TgV 2112106 

Staatlich anerkannter Fachkundelehrgang für verantwortliche 
Personen in Entsorgungsfachbetrieben gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 3 EfbV 
2112105  

08.02. – 12.02.10 Mannheim
10.02. – 26.02.10 München*
22.02. – 01.03.10 Regensburg*
23.02. – 04.03.10 Frankfurt a. M.*
01.03. – 05.03.10 Augsburg
08.03. – 12.03.10 Stuttgart
15.03. – 19.03.10 Nürnberg
22.03. – 26.03.10 Dresden
13.04. – 22.04.10 Köln*
19.04. – 23.04.10 Berlin
05.05. – 21.05.10 München
08.06. – 17.06.10 Gießen*
21.06. – 25.06.10 Leipzig
21.06. – 28.06.10 Regensburg*
28.06. – 02.07.10 Mannheim

05.07. – 09.07.10 Bayreuth
19.07. – 23.07.10 Augsburg
16.08. – 20.08.10 Jena
13.09. – 17.09.10 Dresden
20.09. – 27.09.10 Regensburg*
06.10. – 22.10.10 München*
11.10. – 15.10.10 Augsburg
18.10. – 22.10.10 Stuttgart
26.10. – 04.11.10 Frankfurt a. M.*
08.11. – 12.11.10 Leipzig
15.11. – 19.11.10 Mannheim
22.11. – 26.11.10 Nürnberg
29.11. – 06.12.10 Regensburg*

* �Termine für Frankfurt a. M. sind wie folgt gesplittet: 
23.02.10 – 25.02.10 + 03.03.10 – 04.03.10 
26.10.10 – 28.10.10 + 03.11.10 – 04.11.10

* �Der Termin für Gießen ist wie folgt gesplittet: 
08.06.10 – 10.06.10 + 16.06.10 –17.06.10 

* �Der Termin für Köln ist wie folgt gesplittet: 
13.04.10 – 15.04.10 + 21.04.10 – 22.04.10

* �Termine für München sind wie folgt gesplittet: 
10.02.10 – 12.02.10 + 25.02.10 – 26.02.10 
05.05.10 – 07.05.10 + 20.05.10 – 21.05.10 
06.10.10 – 08.10.10 + 21.10.10 – 22.10.10

* �Termine für Regensburg sind wie folgt gesplittet: 
22.02.10 – 25.02.10 + 01.03.10 
21.06.10 – 24.06.10 + 28.06.10 
20.09.10 – 23.09.10 + 27.09.10 
29.11.10 – 02.12.10 + 06.12.10
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04.02.2010 Kassel
08.02.2010 Hamburg
02.03.2010 Regensburg
05.03.2010 Dresden
10.03.2010 Nürnberg
12.04.2010 München
16.04.2010 Berlin
23.04.2010 Stuttgart
20.05.2010 Gießen
09.06.2010 Augsburg
10.06.2010 Bayreuth
14.06.2010 Jena
16.06.2010 Regensburg

06.07.2010 München
08.07.2010 Köln
13.07.2010 Mannheim
19.08.2010 Hamburg
31.08.2010 Zwickau
14.10.2010 Augsburg
15.10.2010 Stuttgart
26.10.2010 München
28.10.2010 Frankfurt a. M.
10.11.2010 Regensburg
12.11.2010 Leipzig
30.11.2010 Nürnberg

Grundseminar für Beauftragte Personen nach KrW-/AbfG 
2112101   

22.04. – 23.04.2010 Regensburg
27.04. – 28.04.2010 Nürnberg 
11.05. – 12.05.2010 München 
18.05. – 19.05.2010 Dresden 
15.06. – 16.06.2010 Köln 
17.06. – 18.06.2010 Regensburg 
28.06. – 29.06.2010 Berlin 
29.06. – 30.06.2010 Nürnberg 
01.07. – 02.07.2010 Frankfurt a. M. 
07.07. – 08.07.2010 Rosenheim 
14.07. – 15.07.2010 Mannheim 
19.07. – 20.07.2010 Augsburg
17.08. – 18.08.2010 Kassel 
14.09. – 15.09.2010 München 
20.09. – 21.09.2010 Jena 
28.09. – 29.09.2010 Nürnberg

28.09. – 29.09.2010 Regensburg
05.10. – 06.10.2010 Gießen 
07.10. – 08.10.2010 Deggendorf 
12.10. – 13.10.2010 München
02.11. – 03.11.2010 Mannheim 
04.11. – 05.11.2010 Leipzig 
09.11. – 10.11.2010 Bayreuth 
11.11. – 12.11.2010 Regensburg 
16.11. – 17.11.2010 Würzburg 
17.11. – 18.11.2010 Augsburg
01.12. – 02.12.2010 Stuttgart
07.12. – 08.12.2010 Frankfurt a. M.
07.12. – 08.12.2010 München 
07.12. – 08.12.2010 Nürnberg
10.12. – 11.12.2010 Dresden

Fortsetzung: Fortbildungslehrgang für verantwortliche Personen 
gemäß § 6 TgV und § 11 EfbV und für Betriebsbeauftragte für Abfall 
nach KrW-/AbfG 2112116   

08.02. – 12.02.10 Mannheim
10.02. – 25.02.10 München*
22.02. – 26.02.10 Regensburg
23.02. – 03.03.10 Frankfurt a. M.*
01.03. – 05.03.10 Augsburg
08.03. – 12.03.10 Stuttgart
15.03. – 19.03.10 Nürnberg
22.03. – 26.03.10 Dresden
13.04. – 21.04.10 Köln*
19.04. – 23.04.10 Berlin
05.05. – 20.05.10 München*
08.06. – 16.06.10 Gießen*
21.06. – 25.06.10 Leipzig
21.06. – 25.06.10 Regensburg
28.06. – 02.07.10 Mannheim

05.07. – 09.07.10 Bayreuth
19.07. – 23.07.10 Augsburg
16.08. – 20.08.10 Jena
13.09. – 17.09.10 Dresden
20.09. – 24.09.10 Regensburg
06.10. – 21.10.10 München*
11.10. – 15.10.10 Augsburg
18.10. – 22.10.10 Stuttgart
26.10. – 03.11.10 Frankfurt a. M.*
08.11. – 12.11.10 Leipzig
15.11. – 19.11.10 Mannheim
22.11. – 26.11.10 Nürnberg
29.11. – 03.12.10 Regensburg

Fachkundelehrgang für Betriebsbeauftragte für Abfall  
(Grundlage: § 55 KrW-/AbfG) 2112108   

* �Termine für Frankfurt a. M. sind wie folgt gesplittet: 
23.02.10 – 25.02.10 + 02.03.10 – 03.03.10 
26.10.10 – 28.10.10 + 02.11.10 – 03.11.10

* �Der Termin für Gießen ist wie folgt gesplittet: 
08.06.10 – 10.06.10 + 15.06.10 – 16.06.10

* �Der Termin für Köln ist wie folgt gesplittet: 
13.04.10 – 15.04.10 + 20.04.10 – 21.04.10

* �Termine für München sind wie folgt gesplittet: 
10.02.10 – 12.02.10 + 24.02.10 – 25.02.10 
05.05.10 – 07.05.10 + 19.05.10 – 20.05.10 
06.10.10 – 08.10.10 + 20.10.10 – 21.10.10

19.01. – 20.01.2010 Gießen
25.01. – 26.01.2010 Regensburg
26.01. – 27.01.2010 Zwickau
08.02. – 09.02.2010 München
10.02. – 11.02.2010 Bayreuth
25.02. – 26.02.2010 Augsburg
01.03. – 02.03.2010 Leipzig

02.03. – 03.03.2010 Mannheim
04.03. – 05.03.2010 Deggendorf 
16.03. – 17.03.2010 München
23.03. – 24.03.2010 Bamberg
15.04. – 16.04.2010 Stuttgart 
20.04. – 21.04.2010 Frankfurt a. M. 
Weiter auf Seite 29 

Fortbildungslehrgang für verantwortliche Personen gemäß § 6 TgV 
und § 11 EfbV und für Betriebsbeauftragte für Abfall nach KrW-/AbfG 
2112116   
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Qualifizierte Abschlüsse 
  �Erwerb weiterführender Qualifizierung 
  Von der Wirtschaft hoch geschätzt
  �Staatlich anerkannte Abschlüsse in vielen 
Bereichen

Ausgezeichnete Expertise 
  �Top-Referenten: praxiserfahrene Spezialisten
  �Neueste didaktische Methoden und  

Konzepte, Praxisbezug, Arbeiten anhand  
von betriebsspezifischen Fallbeispielen

Von uns für Sie: Ihr Mehrwert-Paket

Mit dem Mehrwert-Paket der TÜV SÜD Akademie garantieren  
wir Ihnen ein bestmögliches Lernumfeld – und eröffnen Ihnen  
neue berufliche Chancen:

Perfekte Organisation 
  �Rundum-Service mit engagierter Pausen
betreuung, Mittagessen 

  Ansprechende Seminarräume
  Bundesweites Netz von Schulungszentren  
  �Ermäßigte Bahntickets der DB zu allen  
Seminaren   

	� REACH (Registrierung, Evaluierung und Autorisierung von  
Chemikalien)

	� GHS – Das neue System zur Einstufung, Kennzeichnung und  
Verpackung von Chemikalien

	� Sachkundelehrgang nach § 5 ChemVerbotsV – Verbote und 
Beschränkungen des Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe, 
Zubereitungen und Erzeugnisse

	� Sachkundenachweis für die Eigenüberwachung von Nieder-
schlagswasserversickerungsanlagen

	� Sachkundenachweis für die Eigenüberwachung von Fettab-
scheidern

	� Modulares Lehrgangskonzept zum Umweltmanagement aus dem 
Management-Band 
– Umweltmanagement-Fachkraft UMF-TÜV 
– Umweltmanagement-Beauftragte/-r UMB-TÜV 
– �Umweltmanagement-Auditor UMA-TÜV, Umweltbetriebsprüfer 

UBP-TÜV

05.02.2010 Zwickau
22.03.2010 Hamburg
29.03.2010 Leipzig
14.04.10 Mannheim 
29.04.2010 München
28.06.2010 Berlin

14.07.2010 Augsburg
26.08.2010 Frankfurt a. M.
15.09.2010 Jena
27.10.2010 München
01.12.2010 Dresden
03.12.2010 Stuttgart

Abfallwirtschaft/-entsorgung im Gesundheitswesen 
2112309 

22.02. – 24.02.10 Leipzig
10.03. – 12.03.10 München

17.05. – 19.05.10 Frankfurt a. M.
22.09. – 24.09.10 München

Lehrgang zum Erwerb der Sachkunde nach TRGS 520   
2112201    

28.01.2010 Mannheim
09.03.2010 München
10.05.2010 Hamburg
27.05.2010 Frankfurt a. M.

14.07.2010 Nürnberg
27.09.2010 Leipzig
25.10.2010 München

Fortbildung für Sachkundige nach TRGS 520   
2112202     

Beachten Sie auch unser Seminarangebot aus  
benachbarten Themengebieten

29.04.2010 Leipzig
06.05.2010 Augsburg
15.07.2010 Nürnberg

08.09.2010 Frankfurt a. M.
04.11.2010 Zwickau

Sachkunde/Fortbildung für verantwortliche Personen gemäß  
§ 4 Abs. 2 Deponieverordnung – Leitung und Beaufsichtigung einer 
Deponie 2112113    

30.04.2010 Leipzig 
05.05.2010 Augsburg 
15.07.2010 Nürnberg

07.09.2010 Frankfurt a. M.
05.11.2010 Zwickau

Sachkundelehrgang für Deponiebetriebspersonal gemäß § 4  
Deponieverordnung und Unterweisung gemäß GUV-R 127 2112112     15.01.2010 Leipzig

21.01.2010 München
09.02.2010 Berlin
23.02.2010 Frankfurt a. M.

02.03.2010 Nürnberg 
17.03.2010 Dresden
26.03.2010 München
01.10.2010 München

Elektronisches Abfall-Nachweisverfahren  
2112311

27.01.2010 Frankfurt a. M.
24.02.2010 Augsburg
25.02.2010 Nürnberg
10.03.2010 Regensburg
23.03.2010 Hamburg
26.03.2010 Jena
13.04.2010 München
14.04.2010 Köln
20.05.2010 Mannheim
08.06.2010 Augsburg

23.06.2010 Frankfurt a. M.
25.06.2010 Stuttgart
12.07.2010 Regensburg
22.07.2010 Würzburg
15.09.2010 Gießen
11.10.2010 München
14.10.2010 Nürnberg
18.10.2010 Dresden
16.11.2010 Augsburg
09.12.2010 Regensburg

Neuerungen im Abfallrecht 
2112312    




